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   Sitzungsvorlage DS 2017/369 

   Betriebshof Ravensburg 
Philipp Vögele 
(Stand:23.11.2017) 

Ausschuss für Umwelt und Technik 

als Betriebsausschuss Betriebshof 

öffentlich am 06.12.2017  

Gemeinderat 

öffentlich am 11.12.2017  

 

  Mitwirkung: 
Betriebshof, Siegfried Veit 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das 

Wirtschaftsjahr 2016 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem Gemeinderat wird durch den Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorge-
schlagen: 

1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg vom 
15.11.2017 wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Jahresabschluss 2016 des Betriebshofs der Stadt Ravensburg wird für das 
Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Beträgen festgestellt: 

Bilanzsumme:..............................................……….......……. 6.716.487,27 € 

 Davon entfallen auf der Aktivseite auf  

 -    das Anlagevermögen  5.330.507,09 € 

 -    das Umlaufvermögen  1.383.759,90 € 

 -    Rechnungsabgrenzungsposten  2220,28 € 

 Davon entfallen auf der Passivseite auf  

 -das Eigenkapital (neg.)   86.485,18 € 

  Jahresüberschuss aus 2015                         100.471,73 €  

  um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt        100.471,73 €  

  Jahresverlust aus 2016                         118.845,57 €  

  um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt       118.845,57 €  

 -    die Rückstellungen (Summe)  448.995,23 € 

 -    die Verbindlichkeiten   6.353.977,22 € 

      

Jahresverlust:..............................................…......…...…   118.845,57 € 

 Summe der Erträge   6.862.093,39 € 

 Summe der Aufwendungen  6.980.938,96 € 
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3. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresverlust 2016 in Höhe von 118.845,57 € 
wird wie folgt auf neue Rechnung vorgetragen: 

Gewinne aus 2001, 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013- 2015 in Höhe von: 984.709,28 € 

Verluste aus 2002–2004, 2006, 2009, 2012, 2016 in Höhe von:               1.071.194,46 € 

ergibt einen Verlustvortrag in Höhe von:                  86.485,18 € 

 

4. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 entlastet. 
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Sachverhalt: 

 
1. Beschlusslage 

BABHR 11.11.2015   Vorberatung Wirtschaftsplan Betriebshof 2016 

GR 07.12.2015  Wirtschaftsplan 2016 Betriebshof, DS-Nr. 

2015/311 

BABHR 11.11.2015  Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 

2016, DS-Nr.: 2015/312 

BABHR 05.07.2017  Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2016 

Betriebshof Ravensburg, DS-Nr. 2017/207 

 
2. Sachverhalt 

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz hat die Betriebsleitung innerhalb von 6 Mo-

naten nach Schluss des Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss und einen 

Lagebericht aufzustellen und dem Oberbürgermeister vorzulegen.  

Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 wurden dem Rechnungsprüfungs-

amt mit Datum vom 23.06.2017 über Herrn Oberbürgermeister Dr. Rapp zu-

gestellt. 

Wie in den Vorjahren wurde der vorläufige Jahresabschluss 2016 mit den An-

lagen (ohne Schlussbericht des RPA) anlässlich der Sitzung des Betriebsaus-

schusses (AUT) am 05.07.2017 beraten. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ravensburg hat am 15.11.2017 mit 

dem Schlussbericht zur örtlichen Prüfung mitgeteilt, dass der Feststellung des 

Jahresabschlusses 2016 keine Hinderungsgründe entgegenstehen.  

Dem Gemeinderat wird daher empfohlen den Jahresabschluss 2016 festzu-

stellen, den ausgewiesenen Gewinn auf die neue Rechnung 2017 vorzutragen 

und die Betriebsleitung zu entlasten. 

Der Oberbürgermeister hat den Jahresabschluss des Wirtschaftsprüfers (An-

lage 1) und den Lagebericht der Betriebsleitung (Anlage 2) zusammen mit 

dem Schlussbericht über die örtliche Prüfung (Jahresabschlussprüfung gemäß 

§ 111 Abs. 1 GemO, Anlage 3) zunächst dem Betriebsausschuss zur Vorbe-

ratung zuzuleiten. 

Danach werden diese Unterlagen mit dem Ergebnis dieser Vorberatung dem 

Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Der Gemeinderat stellt den Jahres-

abschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest. 

 

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Ge-

meinderat ist ortsüblich bekanntzugeben. 

 

Der Erstellungsbericht der Firma SPK, der Lagebericht der Betriebsleitung, 

sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, geben über die Ver-

hältnisse des Eigenbetriebs ausführlich Auskunft, sodass auf weitere Ausfüh-

rungen hier verzichtet werden kann.  

 

Anlagen: 

Anlage 1:   Erstellungsbericht SPK JA 2016 

Anlage 2:   Lagebericht der Betriebsleitung  

Anlagen 2.1. - 2.7:  Anlagen zum Lagebericht 

Anlage 3:  Schlussbericht RPA zum JA 2016 
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